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Blanche 
Steuerberatung

Steuern beraten.
Lösungen entwickeln.
Umsetzung begleiten.
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Hintergrund E-Rechnungen 
Im Rahmen der ViDA-Initiative der EU-Kommission 
ist die Einführung eines elektronischen 
Meldesystems geplant, das u. a. die bisherigen 
Zusammenfassenden Meldungen (ZM) ersetzen 
soll.
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Was ändert sich
durch das Wachstumschancengesetz?
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Ab wann gilt die Verpflichtung 
zur E-Rechnung?
Die grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen 
Rechnungstellung gilt ab 1.1.2025. 
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Ab wann gilt die Verpflichtung zur E-Rechnung?

Bis Ende 2026… Bis Ende 2027… Ab 2028…

dürfen für in 2025 und 2026 
ausgeführte B2B-Umsätze weiterhin 
Papierrechnungen übermittelt 
werden. Auch elektronische 
Rechnungen, die nicht dem neuen 
Format entsprechen, bleiben in 
diesem Zeitraum zulässig, allerdings 
ist hierfür (wie bisher) die 
Zustimmung des 
Rechnungsempfängers erforderlich (§
27 Abs. 38 Nr. 1 UStG n. F.).

dürfen für in 2027 ausgeführte B2B-
Umsätze weiterhin Papierrechnungen 
übermittelt werden. Auch 
elektronische Rechnungen, die nicht 
dem neuen Format entsprechen, 
bleiben in diesem Zeitraum zulässig; 
wie in 2025 und 2026 (s. o.) ist hierfür 
die Zustimmung des 
Rechnungsempfängers erforderlich; 
zusätzliche Voraussetzung ist 
allerdings, dass der 
Rechnungsaussteller einen 
Vorjahresumsatz (Gesamtumsatz 
nach § 19 Abs. 3 UStG) von max. 
800.000 EUR hat (§ 27 Abs. 38 Nr. 2 
UStG n. F.).

sind die neuen Anforderungen an die 
E-Rechnungen und ihre Übermittlung 
dann zwingend einzuhalten. Damit 
werden auch die Voraussetzungen 
geschaffen für das im 
Koalitionsvertrag vorgesehene 
Meldesystem bzw. die EU-seitig 
geplanten ViDA-Maßnahmen. Um die 
Ausgestaltung des strukturierten 
elektronischen Formats der 
elektronischen Rechnungen im 
Verordnungswege näher bestimmen 
zu können, wurde in § 14 Abs. 6 UStG 
n. F. eine neue Ermächtigung für das 
BMF aufgenommen.
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Ausnahme von E-Rechnungen: 
§ Kleinbetragsrechnungen

§ Fahrausweise 

§ Rechnungen an Endverbraucher
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Für Ihre Aufmerksamkeit.

VIELEN DANK


